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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 26. Juli 1971
zur Aufhebung der Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiet
der öffentlichen Bauaufträge und bei öffentlichen Bauaufträgen, die an die Auftrag

nehmer über ihre Agenturen oder Zweigniederlassungen vergeben werden

(71 /304/EWG)

traggeber natürlichen oder juristischen Personen des
Privatrechts , denen ein Auftrag erteilt wird , keine aus
Gründen der Staatsangehörigkeit unterschiedliche
Behandlung der Unternehmer vorschreiben, an die
ein Unterauftrag vergeben wird ; Beschränkungen
bestehen vorläufig nur noch bei der Vergabe
öffentlicher Bauaufträge hinsichtlich einer Beteiligung
in Form von Dienstleistungen bzw. über Agenturen
oder Zweigniederlassungen ; die genannten Richtli
nien haben folglich allgemeine Tragweite und
brauchen in dieser Richtlinie nicht wiederholt zu
werden .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 54 Absatz 2 und Artikel 63 Absatz 2,

gestützt auf das Allgemeine Programm zur Aufhe
bung der Beschränkungen der Niederlassungsfrei
heit ( 1 ), insbesondere auf Abschnitt IV Buchstabe B,

gestützt auf das Allgemeine Programm zur Aufhe
bung der Beschränkungen des freien Dienstleistungs
verkehrs ( 2 ), insbesondere auf Abschnitt V Buch
stabe C e) Nummer 1 ,

auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments ( 3 ),
nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses ( 4),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Einzelheiten der Verwirklichung der Niederlas
sungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs
sowie die Einzelheiten der Übergangsmaßnahmen
sind für die in der ISIC-Hauptgruppe 40 aufgeführten
selbständigen Tätigkeiten bereits in den Richtlinien
des Rates Nr. 64/427/EWG und Nr. 64/429/EWG
vom 7. Juli 1964 (5 ) festgelegt worden ; gemäß den
genannten Richtlinien dürfen die öffentlichen Auf

Die von der ISIC-Hauptgruppe 40 erfaßten Bauauf
träge können von Inhabern einer Konzession des
Staates , der Gebietskörperschaften oder sonstiger
juristischer Personen des öffentlichen Rechts verge
ben oder ausgeführt werden . Diese Richtlinie muß
sich daher auf diese Aufträge, die ein beträchtliches
Auftragsvolumen darstellen , erstrecken, da andern
falls ihre Bedeutung stark eingeschränkt würde .

Artikel 97 des Vertrages zur Gründung der Europä
ischen Atomgemeinschaft enthält eine besondere
Bestimmung für den Bau von Atomanlagen wissen
schaftlicher oder gewerblicher Art. Nach Artikel 232
des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft sind diese Fälle daher vom
Anwendungsbereich der Richtlinie auszuschließen .(*) ABl. Nr. 2 vom 15 . 1 . 1962, S. 36/62 .

( 2 ) ABI . Nr. 2 vom 15 . 1 . 1962, S. 32/62 .
( 3 ) ABl . Nr. 62 vom 12 . 4 . 1965, S. 883/65 .
(4 ) ABl . Nr. 13 vom 29 . 1 . 1965, S. 158/65 .
( 5 ) ABl . Nr. 117 vom 23 . 7. 1964, S. 1863/64 und S.
1880/64.

Seit der Annahme der Allgemeinen Programme ist ein
EWG-Verzeichnis der Tätigkeiten des produzierenden
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Gewerbes unter der Bezeichnung „Systematik der
Zweige des produzierenden Gewerbes in den Europä
ischen Gemeinschaften (NICE)" aufgestellt worden .
Dieses Verzeichnis nimmt jeweils auf die einzelstaat
lichen Verzeichnisse Bezug und ist daher für die
Zwecke der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft besser
geeignet als die „Classification internationale type,
par industrie, de toutes les branches d'activite
economique (CITI)" — Internationale Systematik der
Wirtschaftszweige ( ISIC)". Infolgedessen sollte dieses
Verzeichnis benutzt werden, sofern dadurch der in
den Allgemeinen Programmen unter Bezugnahme auf
die ISIC-Systematik festgelegte Zeitplan nicht geän
dert wird. Die Annahme der NICE-Systematik für die
Zwecke dieser Richtlinie kann diese Wirkung nicht
haben .

Die Beschreibung technischer Merkmale ist bei
öffentlichen Bauaufträgen üblich ; der Rat hat in
einer Erklärung anläßlich der Annahme der Allgemei
nen Programme betont, daß die Beschreibung
technischer Merkmale keinerlei diskriminierende
Klausel enthalten darf ; die Richtlinie muß daher
einige genauere Bestimmungen hierüber enthalten .

Die für alle selbständigen Tätigkeiten geltenden
Bestimmungen, welche die Einreise- und Aufenthalts
bedingungen für die Begünstigten der Niederlassungs
freiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs regeln,
sind bzw. werden Gegenstand besonderer Richtlinien
sein ; die Behandlung der im Lohn- oder Gehaltsver
hältnis beschäftigten Arbeitnehmer, die den Lei
stungserbringer begleiten oder für seine Rechnung
tätig sind, wird durch die gemäß den Artikeln 48 und
49 des Vertrages erlassenen Bestimmungen gere
gelt —

tigkeiten . Diese Tätigkeiten entsprechen denjenigen,
die in der Klasse 40 der „Systematik der Zweige des
produzierenden Gewerbes in den Europäischen Ge
meinschaften (NICE)" aufgeführt sind ; die betreffen
den Tätigkeiten sind im Anhang aufgezählt .

( 2 ) Die Richtlinie gilt nicht für

a ) industrielle Installationen maschineller, elektri
scher oder energiewirtschaftlicher Art, mit Aus
nahme der Teile dieser Installationen, die als
Hoch- oder Tiefbau anzusehen sind ;

b ) den Bau von Atomanlagen wissenschaftlicher oder
gewerblicher Art ;

c) Ausschachtungsarbeiten, Schachtabteufung,
Baggerarbeiten und Abraumbeseitigung im Hin
blick auf die Gewinnung von Mineralien (Berg
bau).

Artikel 3

( 1 ) Die Mitgliedstaaten heben die Beschränkungen,
und zwar insbesondere diejenigen auf, welche

a ) die Begünstigten daran hindern, ihre Leistungen
unter den gleichen Bedingungen und mit den
gleichen Rechten wie Inländer zu erbringen ; zu
den zu beseitigenden Beschränkungen gehören vor
allem die Rechts- und Verwaltungsvorschriften
sowie die Verwaltungspraktiken, die den natürli
chen oder juristischen Personen, mit denen ein
Vertrag geschlossen worden ist, auf Grund dessen
sie mit der Ausführung von Bauarbeiten, dem
Betrieb von Anlagen oder dem Betrieb öffentlicher
Einrichtungen beauftragt worden sind und der
ihnen besondere oder ausschließliche Rechte
verleiht, bei den Aufträgen, die sie ihrerseits bei
der Ausführung dieser Bauarbeiten vergeben
können, eine diskriminierende Behandlung zum
Nachteil der Begünstigten auferlegen oder ermög
lichen ;

b ) aus einer Verwaltungspraxis entstehen, die be
wirkt, daß die Begünstigten eine gegenüber
Inländern unterschiedliche Behandlung erfahren ;

c) sich aus Vorschriften oder Praktiken ergeben, die
zwar unabhängig von der Staatsangehörigkeit
gelten, jedoch ausschließlich oder vorwiegend die
Berufstätigkeit der Staatsangehörigen der anderen
Mitgliedstaaten behindern ; zu den zu beseitigen
den Beschränkungen gehören insbesondere die
diskriminierenden technischen Beschreibungen ;
technische Beschreibungen, die durch den Gegen
stand des Auftrags gerechtfertigt sind, sind jedoch
nicht als diskriminierend zu betrachten.

(2 ) Die Mitgliedstaaten sorgen insbesondere dafür,
daß

a ) die Begünstigten bei der Ausführung von
Bauarbeiten in ihrem Hoheitsgebiet die von der

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten heben zugunsten der in Abschnitt
I der Allgemeinen Programme aufgeführten, als
Dienstleistungserbringer oder über Agenturen oder
Zweigniederlassungen tätig werdenden natürlichen
Personen und Gesellschaften — im folgenden Be
günstigte genannt — die in Abschnitt III der
Programme genannten Beschränkungen des Zugangs
zu Bauaufträgen sowie bei der Vergabe, Ausführung
oder Mitwirkung bei der Ausführung von Bauaufträ
gen auf, die für Rechnung des Staates , der
Gebietskörperschaften oder juristischer Personen des
öffentlichen Rechts auszuführen sind .

Artikel 2

( 1 ) Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten für die
in der Hauptgruppe 40 in Anlage I des Allgemeinen
Programms zur Aufhebung der Beschränkungen der
Niederlassungsfreiheit aufgeführten selbständigen Tä
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öffentlichen Hand zu diesem Zweck vorgesehenen
verschiedenen Arten von Krediten , Beihilfen und
Zuschüssen unter den gleichen Bedingungen erhal
ten wei Inländer ;

b ) die Begünstigten ohne Einschränkung und auf
jeden Fall unter den gleichen Bedingungen wie
Inländer Zugang zu den Versorgungsquellen
erhalten, die der Staat kontrollieren kann und die
erforderlich sind, damit sie ihren Bauauftrag
ausführen können .

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß
nahmen, um dieser Richtlinie binnen zwölf Monaten

nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen
die Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis .

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 26. Juli 1971 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

A. MORO

ANHANG

VERZEICHNIS DER BERUFSTÄTIGKEITEN

gemäß der „Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes in den Europäischen
Gemeinschaften (NICE)"

Klasse Gruppe

40 BAUGEWERBE

400 Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) und Ab
bruchgewerbe

400.1 Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)

400.2 Abbruch-, Spreng- und Enttrümmerungsgewerbe

401 Rohbaugewerbe

401.1 Allgemeiner Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden (ohne ausge
prägten Schwerpunkt)

401.2 Dachdeckerei

401.3 Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau

401.4 Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit

401.5 Restauration und Instandhaltung von Fassaden

401.6 Gerüstbau

401.7 Sonstiger Hochbau (einschließlich Zimmerei )
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Klasse Gruppe

402 Tiefbau

402.1 Allgemeiner Tiefbau (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)

402.2 Erdbewegungsarbeiten und Landeskulturbau

402.3 Brücken-, Tunnel- und Schachtbau sowie Grundbohrungen

402.4 Wasserbau (Fluß-, Kanal-, Hafen-, Strom-, Schleusen- und Talsperren
bau)

402.5 Straßenbau (einschließlich spezialisierter Bau von Flugplätzen und
Landebahnen )

402.6 Spezialisierte Betriebe für andere Tiefbauarbeiten (hierzu gehört auch :
Montage von Wasserstraßen- und Straßensignalisationen, spezialisierter
Bau von Leitungen für Stromverteilung oder Nachrichtenübermittlung
sowie spezialisierte Installation von Rohrleitungen für Gas, Wasser, öl )

403 Bauinstallation

403.1 Allgemeine Bauinstallation (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)

403.2 Klempnerei, Gas- und Wasserinstallation

403.3 Installation von Heizungs- und Belüftungsanlagen (Installation von
Zentralheizung, Klima- und Belüftungsanlagen )

403.4 Abdämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung
403.5 Elektroinstallation

403.6 Installation von Antennen, Blitzableitern, Telefonen usw.

404 Ausbaugewerbe

404.1 Allgemeines Ausbaugewerbe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)

404.2 Stukkateurgewerbe, Gipserei und Verputzerei

404.3 Bautischlerei (Tischlereien, die überwiegend Tischlereierzeugnisse in
Bauten montieren ) und Parkettlegerei

404.4 Glaser-, Maler- und Lackierergewerbe ; Tapetenkleberei

404.5 Fliesen- und Plattenlegerei , Fußbodenkleberei
Ofen- und Herdsetzerei sowie sonstiges Ausbaugewerbe


